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1. Instanz

Aktenzeichen S 35 AL 155/18
Datum 06.03.2020

2. Instanz

Aktenzeichen L 18 AL 41/20
Datum 15.04.2021

3. Instanz

Datum -

Â 

Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Sozialgerichts Berlin vom
6. MÃ¤rz 2020 wird zurÃ¼ckgewiesen.

Â 

Die Beklagte trÃ¤gt auch die auÃ�ergerichtlichen Kosten der KlÃ¤gerin im
Berufungsverfahren.

Â 

Die Revision wird nicht zugelassen.

Â 
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https://dejure.org/gesetze/SGB_III/136.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_III/137.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_III/139.html


 

Tatbestand

Â 

Â 

Die KlÃ¤gerin wendet sich gegen die Aufhebung der Bewilligung von
Arbeitslosengeld (Alg) fÃ¼r die Zeit vom 28. Dezember 2017 bis 27. MÃ¤rz 2018.

Â 

Die Beklagte hatte der KlÃ¤gerin, die seit 2009 als Flugbegleiterin bei der
mittlerweile insolventen Air BÂ  KG beschÃ¤ftigt war, nach deren Arbeitslosmeldung
am 1. November 2017 ab diesem Zeitpunkt Alg â��bis auf weiteresâ�� bewilligt
(Bescheid vom 15. November 2017).

Â 

Ab dem 28. Dezember 2017 nahm die KlÃ¤gerin an einer Flugbegleiterschulung der
Deutschen Lufthansa AG (LH) teil, deren PrÃ¤senzanteil in F stattfand; auf den
Schulungsvertrag vom 29. September 2017 wird wegen der Einzelheiten Bezug
genommen. Nach Hinweis auf eine nach Auffassung der Beklagten fehlende
VerfÃ¼gbarkeit wÃ¤hrend der Schulung (Schreiben vom 1. Dezember 2017) hob die
Beklagte die Bewilligung von Alg mWv 28. Dezember 2017 wegen â��Aufnahme
einer BeschÃ¤ftigungâ�� auf (Bescheid vom 21. Dezember 2017 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 10. Januar 2018). Nach Beendigung des Lehrgangs
am 26. MÃ¤rz 2018 war die KlÃ¤gerin ab 27. MÃ¤rz 2018 bei der LH beschÃ¤ftigt.

Â 

Das Sozialgericht (SG) Berlin hat auf die Klage den Bescheid der Beklagten vom 21.
Dezember 2017 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 10. Januar 2018
aufgehoben (Urteil vom 6. MÃ¤rz 2020). Die KlÃ¤gerin habe auch wÃ¤hrend der
SchulungsmaÃ�nahme ein Alg-Anspruch unter BerÃ¼cksichtigung von Â§ 139 Abs.
3 Sozialgesetzbuch â�� ArbeitsfÃ¶rderung â�� (SGB III) gehabt.

Â 

Mit der Berufung wendet sich die Beklagte gegen dieses Urteil. Sie trÃ¤gt vor: Die
tatbestandlichen Voraussetzungen des Â§ 139 Abs. 3 SGB III seien nicht erfÃ¼llt.
Die KlÃ¤gerin habe seinerzeit eine sozialversicherungspflichtige BeschÃ¤ftigung
aufgenommen. Sie sei ab 28. Dezember 2017 nicht mehr arbeitslos gewesen. Es
fehle zudem an einer Vereinbarung zwischen der LH und der KlÃ¤gerin zu einem
Abbruch der MaÃ�nahme bei einer Vermittlung in eine neue BeschÃ¤ftigung. Diese
habe an der MaÃ�nahme ausschlieÃ�lich deshalb teilgenommen, um anschlieÃ�end
die Arbeit bei der LH aufzunehmen. Die KlÃ¤gerin sei auch ortsabwesend gewesen. 

Â 
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https://dejure.org/gesetze/SGB_III/139.html


 

Â 

Die Beklagte beantragt,
Â 

das Urteil des Sozialgerichts Berlin vom 6. MÃ¤rz 2020 aufzuheben und die Klage
abzuweisen.

Â 

Die KlÃ¤gerin beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen

Â 

Sie hÃ¤lt das Urteil des SG fÃ¼r zutreffend.

Â 

Die Beteiligten haben sich mit einer Entscheidung durch den Berichterstatter ohne
mÃ¼ndliche Verhandlung einverstanden erklÃ¤rt (vgl Â§Â§ 124 Abs. 2, 155 Abs. 3
und 4 Sozialgerichtsgesetz ).

Â 

EntscheidungsgrÃ¼nde

Â 

Die zulÃ¤ssige Berufung der Beklagten ist nicht begrÃ¼ndet. Das SG hat den
angefochtenen Bescheid vom 21. Dezember 2017 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 10. Januar 2018 zu recht aufgehoben. Durch die
Aufnahme der SchulungsmaÃ�nahme bei der LH am 28. Dezember 2017 sind die
Voraussetzungen fÃ¼r die GewÃ¤hrung von Alg bis zum 26. MÃ¤rz 2018 nicht
entfallen. 

Â 

In der Sache ist der angefochtene Bescheid aufzuheben, denn er ist materiell
rechtswidrig. Vor diesem Hintergrund kann dahinstehen, ob er auch formell
rechtmÃ¤Ã�ig war, wogegen spricht, dass eine ordnungsgemÃ¤Ã�e AnhÃ¶rung der
KlÃ¤gerin (vgl Â§ 24 Abs. 1 Sozialgesetzbuch â�� Sozialverwaltungsverfahren und
Sozialdatenschutz â�� SGB X) vor Aufhebung der Alg-Bewilligung nicht erfolgte.

Â 

Rechtsgrundlage fÃ¼r die Aufhebungsentscheidung istÂ Â§Â 48 Abs. 1 SatzÂ 2 SGB
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https://dejure.org/gesetze/SGG/124.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/155.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_X/48.html


 

XÂ iVmÂ Â§Â 330 Abs. 3 SatzÂ 1 SGB III. Danach ist ein Verwaltungsakt mit
Dauerwirkung, um den es sich bei der Bewilligung von Alg handelt, mWv Zeitpunkt
der Ã�nderung der VerhÃ¤ltnisse unter den Voraussetzungen desÂ Â§Â 48 Abs. 1
SatzÂ 2 SGB XÂ aufzuheben, soweit in den tatsÃ¤chlichen oder rechtlichen
VerhÃ¤ltnissen, die bei dessen Erlass vorgelegen haben, eine wesentliche
Ã�nderung eintritt. Wesentlich ist jede tatsÃ¤chliche oder rechtliche Ã�nderung, die
sich auf Grund oder HÃ¶he der Leistung auswirktÂ (vgl nurÂ Bundessozialgericht ,
Urteil vom 21. MÃ¤rz 1996 â�� 11 RAr 101/94Â â��Â BSGE 78, 109, 111Â = SozR
3-1300 Â§Â 48 Nr 48 S 111 mwN). Eine solche Ã�nderung in den tatsÃ¤chlichen und
rechtlichen VerhÃ¤ltnissen, die der Alg-Bewilligung zugrunde lagen, ist vorliegend
nicht eingetreten. FÃ¼r die Zeit ab 28. Dezember 2017 bestand weiterhin ein Alg-
Anspruch.

Â 

NachÂ Â§Â 136Â Abs. 1 Nr. 1 iVmÂ Â§Â 137 Abs. 1 SGB IIIÂ in den ab 1. April 2012
geltenden und vorliegend anwendbaren Fassungen hat Anspruch auf Alg bei
Arbeitslosigkeit, wer arbeitslos istÂ (Nr 1), sich bei der Agentur fÃ¼r Arbeit
arbeitslos gemeldet hatÂ (Nr 2)Â und die Anwartschaftszeit erfÃ¼lltÂ (Nr 3). 

Â 

Die KlÃ¤gerin nahm im Streitzeitraum an einer MaÃ�nahme der beruflichen
Weiterbildung teil, die auf ihrer TÃ¤tigkeit als Flugbegleiterin aufbaute und auf die
speziellen beruflichen Anfordernisse bei der LH ausgerichtet war (vgl zur
Abgrenzung von einer Ausbildung BSG, Urteil vom 30. August 2010 â�� B 4 AS
97/09 R = SozR 4-4200 Â§ 7 Nr 19 â�� Rn 23 mwN aus der Rspr). Es handelte sich
insoweit bei einer Gesamtbetrachtung nicht um versicherungspflichtige
BeschÃ¤ftigung, sondern um einen Lehrgang mit GewÃ¤hrung einer mtl
AufwandsentschÃ¤digung. Die KlÃ¤gerin hatte sich am 1. November 2017 arbeitslos
gemeldet und erfÃ¼llte die Anwartschaftszeit. Die KlÃ¤gerin hatte sich auch
unmissverstÃ¤ndlich und uneingeschrÃ¤nkt der Arbeitsvermittlung, auch im
streitbefangenen Zeitraum (vgl schon Vermerk vom 7. Dezember 2017;
Widerspruch vom 8. Januar 2018), zur VerfÃ¼gung gestellt und war damit subjektiv
verfÃ¼gbar (vgl Â§ 138 Abs. 5 Nrn 1, 3 und 4 SGB III).

Â 

Entgegen der Auffassung der Beklagten war eine (objektive) VerfÃ¼gbarkeit (vgl Â§
138 Abs. 1 Nr 3 iVm Abs. 5 Nrn 1 und 2 SGB III) und deshalb auch eine
Erreichbarkeit (vgl Â§ 138 Abs. 5 Nr 2 SGB III) der KlÃ¤gerin indes nicht zu fordern.
Dies gilt sowohl fÃ¼r gefÃ¶rderte MaÃ�nahmen nach Â§ 81 SGB III als auch â�� in
eingeschrÃ¤nktem Umfang â�� fÃ¼r MaÃ�nahmen iSv Â§ 139 Abs. 3 SGB III (vgl
hierzu grundlegend Bundessozialgericht , Urteil vom 10. Dezember 2019 â�� B 11
AL 4/19 R = SozR 4-4300 Â§ 144 Nr 28 â�� Rn 16 ff).

Â 
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Nimmt eine leistungsberechtigte Person an einer MaÃ�nahme der beruflichen
Weiterbildung teil, fÃ¼r die die Voraussetzungen nach Â§ 81 SGB III â�� wie hier im
Streitzeitraum bei der KlÃ¤gerin â�� nicht erfÃ¼llt sind, schlieÃ�t dies die
VerfÃ¼gbarkeit nicht aus, wenn (1.) die Agentur fÃ¼r Arbeit der Teilnahme
zustimmt und (2.) die leistungsberechtigte Person ihre Bereitschaft erklÃ¤rt, die
MaÃ�nahme abzubrechen, sobald eine berufliche Eingliederung in Betracht kommt,
und zu diesem Zweck die MÃ¶glichkeit zum Abbruch mit dem TrÃ¤ger der
MaÃ�nahme vereinbart hat. Die genannten tatbestandlichen Voraussetzungen sind
erfÃ¼llt. Auf die zutreffende BegrÃ¼ndung des SG (S 4 letzter Absatz Zeile 1 bis S
6Â  erster Absatz letzte Zeile) nimmt das Berufungsgericht insoweit Bezug und sieht
zur Vermeidung von Wiederholungen von einer weiteren BegrÃ¼ndung ab, vgl Â§
153 Abs. 2 SGG. Die KlÃ¤gerin hÃ¤tte die Schulung bei Aufnahme einer von der
Beklagten vermittelten BeschÃ¤ftigung jederzeit und fristlos kÃ¼ndigen kÃ¶nnen
(vgl Nr. 2 des Schulungsvertrags). Weshalb â�� wie die Beklagte meint â�� die
Aufnahme einer anderweitigen BeschÃ¤ftigung keinen solchen wichtigen
KÃ¼ndigungsgrund darstellen sollte, bleibt unerfindlich. Die fehlende Zustimmung
der Beklagten zu der SchulungsmaÃ�nahme kann indes â�� anders als die
â��Abbruchvereinbarungâ�� (vgl insoweit BSG, Urteil vom 27. Juni 2016 â�� B 11
AL 8/18 R = SozR 4-4300 Â§ 144 Nr 27 â�� Rn 21) â�� aus den GrÃ¼nden des
angefochtenen Urteils im Wege des sozialrechtlichen Herstellungsanspruchs fingiert
werden (aaO Rn 41). Denn die KlÃ¤gerin hatte einen Anspruch auf Zustimmung der
Beklagten zur Teilnahme an der LH-Schulung. Die Beklagte war mit der
SchulungsmaÃ�nahme eingehend befasst. Die KlÃ¤gerin hat ihr die Absicht, daran
teilzunehmen, bereits am 17. Oktober 2017 und anlÃ¤sslich der Arbeitslosmeldung
am 1. November 2017 mitgeteilt. Diese stellte sich nach der Vorbildung der
KlÃ¤gerin und der konkret absehbaren (und dann auch nach Beendigung des
Lehrgangs unmittelbar am 27. MÃ¤rz 2018 erfolgten) Einstellung auch in Anbetracht
dessen, dass ansonsten VermittlungsbemÃ¼hungen der Beklagten in Bezug auf
andere Berufs- bzw TÃ¤tigkeitsfelder gar nicht erfolgten, als erfolgversprechendste
und zeitnahe EingliederungsmÃ¶glichkeit dar. Dies erhellt auch daraus, dass die
Beklagte selbst in dem Schreiben vom 1. Dezember 2017 zur â��fehlenden
VerfÃ¼gbarkeitâ�� wÃ¤hrend des Lehrgangs lediglich die aus ihrer Sicht fehlende
Abbruchvereinbarung iSv Â§ 139 Abs. 3 Nr. 2 SGB III gerÃ¼gt hatte, nicht aber die
Eignung bzw Erforderlichkeit der MaÃ�nahme zur Eingliederung in den
Arbeitsmarkt. 

Â 

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

Â 

GrÃ¼nde fÃ¼r eine Zulassung der Revision gemÃ¤Ã� Â§ 160 Abs. 2 SGG liegen
nicht vor.

Â 
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Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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